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2 Vorderwülbecke 





Teil 1 

Gegenstand der Untersuchung 

§ 1 Einleitung und Problemstellung 

I . Gesellschaftliche Stellung des Arbeitnehmers 
und Bedeutung der Gewerkschaften 

1. Bedeutung institutioneller Interessenvertretung 

Die gesellschaftliche Stellung des Arbeitnehmers hat sich seit der indu-
striellen Revolution deutlich verbessert. Die Entwicklung führte von dem 
Bild des Proletariers, der im frühkapitalistischen Nachtwächterstaat ausge-
beutet wird, in der Bundesrepublik Deutschland zu dem heutigen Bild des 
typischen Arbeitnehmers als dem eines Mittelstandsbürgers. Der ausgebeu-
tete Proletarier ist die Ausnahme geworden, die nur noch in illegalen Rand-
bereichen anzutreffen  ist. 

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist die Organisation von 
Arbeitnehmern in Gewerkschaften. Die Gewerkschaften „vertreten die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der 
Arbeitnehmer". 1 Der einzelne Arbeitnehmer vertritt seine Interessen gegen-
über seinem Arbeitgeber in bestimmten Sachbereichen wie ζ. B. in Fragen 
der Lohnhöhe oder der Regelarbeitszeit nicht mehr selbst.2 Dies übernimmt 
für ihn die Gewerkschaft  und in einzelnen innerbetrieblichen Frageberei-
chen der Betriebsrat. Man kann davon ausgehen, daß nur diese kollektive 
Interessenvertretung den heute von allen relevanten politischen Kräften 
gelobten Abbau der sozialen Unterschiede ermöglicht hat. Ein Blick auf 
Staatssysteme, in denen es wie etwa in den südamerikanischen Schwellen-
ländern oder in den kommunistischen Diktaturen keine starken Gewerk-
schaften gibt, läßt diesen Zusammenhang wegen der in diesen Ländern fest-
zustellenden schwachen sozialen Stellung der Arbeitnehmer ins Auge fallen. 

1 Satzung des DGB § 2 Nr. 1 b 
2 Etwas anderes mag für die sog. außertariflichen  oder leitenden Angestellten gel-

ten; diese unterfallen zwar noch dem arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff.  Die 
leitenden Angestellten unterfallen aber bereits nicht mehr dem betriebsverfassungs-
rechtlichen Arbeitnehmerbegriff  (§ 5 I I I BetrVG); vgl. dazu Κ . P. Martens, Arbeits-
recht der leitenden Angestellten, S. 267 ff.  Der prozentuale Anteil der leitenden Ange-
stellten an der Gesamtbelegschaft liegt zwischen 1,7 und 4,9 %, Martens, S. 68 f. 

2* 
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Für den einzelnen Arbeitnehmer verhandelt im innerbetrieblichen Bereich 
der Betriebsrat (§§ 2, 74 ff.  BetrVG) und im betriebsübergreifenden  Bereich 
die Gewerkschaft.  Bei Betriebsrat und Gewerkschaft  handelt es sich um 
institutionalisierte Vertreter kollektiver Arbeitnehmerinteressen. 

2. Neue Abhängigkeiten 

Durch die Verlagerung der Interessenwahrnehmung vom einzelnen auf 
diese Institutionen ergeben sich aber neue Abhängigkeiten. So ist etwa 
bereits von der „Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Betriebsrat" gespro-
chen worden.3 

Aber auch gegenüber der Gewerkschaft  bestehen „Abhängigkeiten", 
bedenkt man etwa, daß der einzelne Arbeitnehmer darauf angewiesen ist, 
daß die Gewerkschaft  die Tarifverhandlungen sachgerecht führt.  Es 
herrscht bei allen politischen Gruppierungen Konsens darüber, daß eine 
funktionsfähige  Gewerkschaftsbewegung für das gute Funktionieren des 
gesamten Gemeinwesens von wesentlicher Bedeutung ist. Die besondere 
Bedeutung der Gewerkschaften wird bereits an dem besonderen Schutz 
deutlich, den ihnen das Grundgesetz durch die Garantie der Koalitionsfrei-
heit in Art. 9 I I I GG angedeihen läßt. Zwar wird über die konkrete Reich-
weite der Garantie der Koalitionsfreiheit  seit langem gestritten.4 Unstreitig 
ist jedoch, daß die Gewerkschaften, so wie sie sich in der Bundesrepublik 
herausgebildet haben, einem grundgesetzlichen Schutz unterfallen. 5 Dieser 
grundgesetzliche Schutz der koalitionsmäßigen Betätigung bringt für die 
Gewerkschaften und für die Arbeitnehmer, denen nach dem Wortlaut des 
Grundgesetzes das Recht der koalitionsmäßigen Betätigung in erster Linie6 

zusteht, Rechtswirkungen in vielfältiger Hinsicht mit sich. Im Vordergrund 
steht dabei der Schutz vor einer Behinderung der Koalitionsfreiheit.  Als 
einzige Norm des Grundgesetzes ordnet Art. 9 I I I 2 GG sogar eine direkte 
Drittwirkung dieser grundrechtlichen Vorschrift  an. Von weitergehender 
Bedeutung als diese ausdrückliche Schutzwirkung der grundgesetzlichen 
Garantie der Koalitionsfreiheit  ist aber der Schutz der Koalitionsfreiheit, 

3 Poyadou, Die Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Betriebsrat, vgl. zusammen-
fassend S. 100 ff. 

4 Dazu siehe v. a. Scholz, Die Koalitionsfreiheit  als Verfassungsproblem,  S. 62 ff. 
und zur Auffassung  von der Koalitionsfreiheit  als Doppelgrundrecht die Nachweise 
bei Scholz, S. 51 ff.  und BVerfGE 19, 303 (312); 18, 18 (26); 38, 281 (303); Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts,  § 12 I 8 c. 

5 Vgl. nur BVerfGE 50, 290 (367); Scholz, in: Maunz/Dürig, Art. 9 Rn. 23, 25; Säk-
ker, Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit,  S. 33 ff.;  Hesse, § 12 I 8 c. 

6 Ohne bereits hier ausführlich auf die dogmatische Diskussion um die durch Art. 9 
I I I GG Begünstigten einzugehen, sei doch auf den Wortlaut des Art. 9 I I I GG verwie-
sen: „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen Vereinigungen zu bilden, ist für  jedermann  ... gewährleistet". 
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wie er sich in vielfältigen einfachrechtlichen Wertungen niederschlägt7 und 
sich aus verfassungsrechtlichen  Gründen auch niederschlagen muß.8 Ohne 
bereits hier auf Einzelheiten einzugehen, läßt sich doch feststellen, daß ein 
umfassender Schutz der koalitionsmäßigen Betätigung vor Eingriffen  des 
Staates und Dritter besteht und von Art. 9 I I I GG auch gefordert  ist.9 

I I . Freistellung der Gewerkschaften von externer Rechtskontrolle 

Das Bi ld einer sehr weitgehenden Freistellung der Koalitionen von exter-
ner Kontrolle als eine praktische Auswirkung der Koalitionsfreiheit  der 
Staatsbürger zeigt sich etwa in folgendem Fall: 

1. Beispielsfall 

Beispiel:  Die A-Gewerkschaft  hat in ihrer Satzung das Erfordernis  festge-
schrieben, daß vor der Ausrufung eines Streiks eine Urabstimmung stattzu-
finden habe. Ein Streik hat danach die Zustimmung einer gewissen Prozent-
zahl der abgegebenen Stimmen zur Voraussetzung. Da die Verhandlungs-
situation nach Ansicht der Gewerkschaftsführung  angesichts einer bei 
Verhandlungen unüberbrückbaren Diskrepanz zwischen den gewerkschaft-
lichen Forderungen und den Angeboten des Arbeitgeberverbandes einen 
Streik unausweichlich macht, beschließt diese die Ausrufung eines Erzwin-
gungsstreiks. Sie verzichtet auf die Durchführung  einer Urabstimmung, da 
eine solche angesichts des völlig unzureichenden Arbeitgeberangebots ihrer 
Ansicht nach einen überflüssigen Formalismus darstellt. 

Der bestreikte Arbeitgeber X erleidet einen Schaden, den er durch Klage 
a) gegen einen streikenden Arbeitnehmer, b) gegen die Α-Gewerkschaft  gel-
tend macht. Er beruft  sich darauf,  daß der Streik rechtswidrig gewesen sei, 
da die vorgeschriebene Urabstimmung nicht stattgefunden habe. 

Hier stellen sich mehrere Fragen: Wird die Klage des Arbeitgebers X 
Erfolg haben? Kann das Gewerkschaftsmitglied Β von der A-Gewerkschaft 
im Klagewege die Unterlassung zukünftiger Streiks ohne vorherige Urab-
stimmung verlangen? Kann er den ihm entstandenen Schaden (Differenz 
zwischen Lohn und Streikbeihilfe) von der Gewerkschaft  ersetzt verlangen? 

7 Einen guten Überblick über die vielfältigen einzelgesetzlichen Regelungen der 
gewerkschaftlichen Mitwirkungsrechte im Bereich der Wirtschafts-,  Sozial- und 
Arbeitsordnung bietet BGHZ 50, 325 (330 f.). 

8 Dazu vgl. BVerfGE 50, 290 (367 f.). 
9 Vgl. ζ. B. BAG AP Nr. 12 zu § 15 AZO Gr. 3. Ein Überblick über die staatliche 

Kontrolle der Gewerkschaften und die Reichweite des Art. 9 I I I GG findet sich bei 
Rüthers, ZfA 1982, 237 (244 ff.). 


